
3. Änderungssatzung zur Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Bevensen-Ebstorf

Aufgrund des § 10 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und
der §§ 1 und 2 des Niedersächsischen Gesetz über den Brandschutz und die Hilfeleistungen
der Feuerwehren (Niedersächsisches Brandschutzgesetz - NBrandSchG) in der zur Zeit
geltenden Fassung hat der Rat der Samtgemeinde Bevensen-Ebstorf in seiner Sitzung am
14.05.2020 folgende 3. Änderungssatzung zur Satzung für die Freiwillige Feuerwehr
Bevensen-Ebstorf vom 26.04.2012 in der Fassung vom 01.05.2018 beschlossen.

§ 1

§ 1 wird wie folgt ergänzt:

Aljarn-Bohndorf (Ortsfeuerwehr mit Grundausstattung)

§ 2

Diese Änderungssatzung tritt rückwirkend zum 01.09.2019 in Kraft.

Bad Bevensen, den 14.05.2020

SAMTGEMEINDE BEVENSEN-EBSTORF

Feller
Samtgemeindebürgermeister


